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Die Abgeordneten zum Nationalrat Terezija stoisits und 
FreundInnen haben am 28. Jänner 1993 unter der Nr. 4211/J an 
mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend die 
Förderung des Vereins "Österreichisches Volksgruppenzentrum" 
gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Welche Förderungen hat der Verein "österreichisches Volks­
gruppenzentrum" (IZÖV) Teinfaltstraße 4, Bec/Wien in den 
Jahren von 1991 bis 1992 aus dem Budget des Bundeskanzler­
amtes erhalten? 

2. Welche Förderungen sind für das Jahr 1993 vorgesehen? 

3. Wie hoch waren die Förderungen für den Verein "Österreichi­
sches Volksgruppenzentrum" in den Jahren 1991 bis 1992 je­
weils 

a) für Personalkosten? 
b) für Bürokosten? 
c) für Repräsentationskosten? 
d) für Gutachten und sonstige Aufträge an Dritte? 
e) für Veranstaltungen? 
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4. Welche konkreten Aktivitäten des Zentrums Österreichischer 
Volksgruppen (IZÖV) wurden in den beiden Jahren gefördert? 

5. Welche Publikationen des Zentrums österreichischer Volks­
gruppen (IZÖV) wurden in den beiden Jahren gefördert? 

6. Welche Aktivitäten, Veranstaltungen, Aktionen und Publi­
kationen wurden in den beiden Jahren von seiten des Bundes­
kanzleramtes gefördert, an denen das Zentrum österreichi­
scher Volksgruppen (IZÖV) als Mitveranstalter bzw. Mit­
herausgeber aufgetreten ist? 

7. Welche Subventionen haben die Mitgliedsorganisationen des 
Zentrums Österreichischer Volksgruppen (IZÖV) in den 
einzelnen Jahren für Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuwen­
dungen an das Zentrum österreichischer volksgruppen (IZÖV) 
erhalten?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

~u Frage 1: 
Die Förderungen des Bundeskanzleramts betrugen 1991 S 40.000,-­
und 1992 S 80.000,--. 

Zu Frage 2: 
Da in nächster Zeit für diesen Förderungsbereich - es handelt 
sich gegenständlich um keine Volksgruppenförderung im Sinne des 
volksgruppengesetzes - noch etliche Förderungsansuchen in 
Betracht kommender Vereine bzw. Organisationen zu erwarten sind 
und somit noch kein überblick über die für 1993 insgesamt 
gewünschten Förderungen besteht, läßt sich derzeit keine Aus­

sage darüber treffen, ob bzw. in welcher Höhe ein bestimmter 
verein im laufenden Jahr gefördert werden wird. 

Zy. Frage 3: 

Die Förderungen betrafen in den Jahren 1991 und 1992 aus­
schließlich Bürokosten (Miete, Strom- und Telefonkosten usw.). 
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Zu den Fragen 4 und 5: 
Keine. 

Zu den Fragen 6 und 7: 
wie ich bereits in meiner Beantwortung zu der am 23. Oktober 
1991 an mich gerichteten parlamentarischen Anfrage Nr. 1787/J 
ausgeführt habe, sind im Zusammenhang mit bewilligten Förde­
rungsansuchen keine ausdrücklichen Hinweise auf eine Tätigkeit 
des gegenständlichen Vereins als - über eine bloße formelle 
Patronanz hinausreichender - Mitveranstalter oder Mitheraus­
geber bekannt. Ebensowenig sind "Mitgliedsbeiträge und sonstige 
Zuwendungen an das Informationszentrum" anläßlich von Förde­
rungszusagen ausdrücklich genannt worden; zulässig ist aber, 
daß unter einem anderen bzw. allgemeineren Begriff (z.B. unter 
"Reisekosten" oder Fahrtspesen von Funktionären eines Mit­
gliedsvereins für Sitzungen im "Volksgruppenzentrum") Förde­
rungen aus Mitteln des Bundeskanzleramts erfolgt sind. Angaben 
darüber zu machen ist aus verwaltungsökonomischen Gründen aber 
nicht möglich. 

4174/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




